
























Ordnung zur Ergänzung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Mathematik und Anwendungsgebiete an der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 
vom 15.04.2008 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV. 

NRW, S. 474) hat die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf folgende Ordnung 

erlassen: 

 
Artikel I 

 
Ergänzend zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik und 

Anwendungsgebiete an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 14.04.2008 

wird folgendes festgelegt: 

 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik und 

Anwendungsgebiete an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gilt für alle 

Studierende, die ab dem Sommersemester 2008 in diesem Studiengang 

eingeschrieben werden. 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 14.04.2008. 

 
Düsseldorf, den 15.04.2008 

Der Rektor 
der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 
 
 
 

 
 
               Alfons Labisch 

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. MA (Soz.) 
 
 



 



Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Mathematik und Anwendungsgebiete 

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
vom 05.03.2009 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. Seite 474), 
zuletzt geändert am 18.11.2008 (GV. NRW. 2008 S. 710), hat die Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf die folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik und Anwendungsgebiete an 
der Heinrich-Heine-Universität vom 14.04.2008 wird wie folgt geändert: 
 
1.) §11 erhält folgende Änderung: 

a.) Abschnitt 3 der Tabelle „Bereich Schlüsselqualifikationen“ in Absatz 1  
wird wie folgt neu gefasst: 

 
Bereich Schlüsselqualifikationen mind. 20 
Tutorium 
Einführung in die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 
Sonstige Schlüsselqualifikationen 
Seminar zur Bachelorarbeit 

6 
5 
mind. 4 
5 

    
Im nachfolgenden Satz 4 werden dem Wort „Techniken“ die Worte 
„Einführung in die“ vorangestellt. 
 

b.) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 „(3) Voraussetzung für die Teilnahme an den Modulen “Analysis II“ und 
“Analysis III“ ist die erfolgreiche Teilnahme am Modul “Analysis I“. 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Modulen “Lineare Algebra II“ und 
“Algebra“ ist die erfolgreiche Teilnahme am Modul “Lineare Algebra I“. 
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul “Numerik I“ ist die 
erfolgreiche Teilnahme an den Modulen “Analysis I“ und “Lineare Algebra 
I“. 
Die nachfolgenden Absätze 3 bis 8 werden zu den Absätzen 4 bis 9. 

 
c.) In Absatz 6 werden vor dem Wort „Techniken“ die Worte „Einführung in 

die“ eingefügt. 
 

d.) Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 
„Im Modul “Seminar zur Bachelorarbeit“ soll der Prüfling eine Präsentation 
zum Thema seiner Bachelorarbeit halten.“ 

 
2.) §12 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Prüfungen der Pflichtmodule sind in der Regel schriftlich. Eine 
Ausnahme bilden die Prüfungen im Modul “Computergestützte 
Mathematik“, welche am Computer stattfinden. Die Prüfungen in den 
weiterführenden Veranstaltungen sind in der Regel mündlich. Die 



Prüfungsform im Anwendungsfach wird vom jeweiligen Fach festgestellt. 
Details finden sich im Modulhandbuch“. 

 
3.) In §13 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 6 eingefügt:  

„Eine Wiederholungsprüfung wird spätestens nach 7 Monaten angeboten. 
Die Form der Wiederholungsprüfung kann von der Form der Prüfung 
abweichen.“ 
Die bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7. 

 
 
 

Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kraft. 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschluss des Fakultätsrates der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 29.01.2009. 

 
Düsseldorf, den 05.03.2009 

Der Rektor 
der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf 
 
 

Hans Michael Piper  
Univ.- Prof. Dr. med. Dr. phil. 
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